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Ergänzende Anforderungen an die Eignung 
 
(von allen Bietern / Mitgliedern der Bietergemeinschaft auszufüllen) 
 

 
Vergabenummer Baumaßnahme 

 
Neubau KiTa Douvermannstraße Dinslaken 
 

 Leistung 
 Vergabe Generalunternehmer    
 
1 Erklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen i.S.d. §§ 123, 124 GWB 
 
Hiermit erklären wir, dass 
 
(bitte durch Ankreuzen bestätigen oder – soweit dies nicht möglich ist – in einer Anlage erläutern, warum gleichwohl, etwa auf-
grund einer sog. Selbstreinigung i.S.d. § 125 GWB die erforderliche Eignung zur Durchführung des Auftrags gegeben ist) 
 
□ in Bezug auf unser Unternehmen keine zwingenden Ausschlussgründe i.S.d. § 123 Abs. 1 und 

Abs. 4 GWB vorliegen, 
 
□ in Bezug auf unser Unternehmen keine fakultativen Ausschlussgründe i.S.d. § 124 GWB vorlie-

gen. 
 
 
Der Auftraggeber wird ermächtigt, jederzeit die getätigten Angaben zu überprüfen und entsprechende 
Auskünfte einzuholen oder Bestätigungen zu verlangen. 
 
 
Ausfüllhinweise 

Bei Angebotsabgabe durch eine Bietergemeinschaft ist diese Erklärung von allen Mitgliedern einer 
Bietergemeinschaft abzugeben. Die Erklärung ist außerdem von allen vorgesehenen Nachunterneh-
mern abzugeben.  
 
 
Im Hinblick auf die vorstehend geforderten Eigenerklärungen zum Nichtvorliegen von zwingenden 
und fakultativen Ausschlussgründen i.S.d. §§ 123, 124 GWB wird auf folgenden Text der §§ 123, 
124 GWB verwiesen: 
 

§ 123 GWB Zwingende Ausschlussgründe 
 
(1) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme 
aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine Person, deren Verhalten nach Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen 
ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: 
1. § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer 
Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland), 
2. § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der 
Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu 
verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu 
begehen, 
3. § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte), 
4. § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen 
Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, 
5. § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union 
oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, 
6. § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), 
7. § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern), 
8. den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a 
des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale Bedienstete), 
9. Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im 
Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder 
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10. den §§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des Strafgesetzbuchs (Förderung des Men-
schenhandels). 
(2) Einer Verurteilung nach diesen Vorschriften steht eine Verurteilung nach vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten 
gleich. 
(3) Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese Person als für 
die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung 
oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung. 
(4) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an 
einem Vergabeverfahren aus, wenn 
1. das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung 
nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung fest-
gestellt wurde oder 
2. die öffentlichen Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer Verpflichtung nach Nummer 1 nach-
weisen können. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, 
dass es die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung 
einschließlich Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen verpflichtet hat. 
(5) Von einem Ausschluss nach Absatz 1 kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Gründen des öffentlichen 
Interesses geboten ist. Von einem Ausschluss nach Absatz 4 Satz 1 kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden 
Gründen des öffentlichen Interesses geboten ist oder ein Ausschluss offensichtlich unverhältnismäßig wäre. § 125 bleibt 
unberührt. 
 

§ 124 Fakultative Ausschlussgründe 
 
(1) Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu 
jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn 
1. das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeits-
rechtliche Verpflichtungen verstoßen hat, 
2. das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder ein ver-
gleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abge-
lehnt worden ist, sich das Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat, 
3. das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere Verfehlung begangen hat, durch die 
die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird; § 123 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden, 
4. der öffentliche Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das Unternehmen 
Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des 
Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, 
5. ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit 
einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte 
und der durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden kann, 
6. eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die Vorbereitung des Vergabeverfah-
rens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung nicht durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen besei-
tigt werden kann, 
7. das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren öffentlichen Auftrags oder Konzes-
sionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadenser-
satz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat, 
8. das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine schwerwiegende Täuschung begangen 
oder Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln, oder 
9. das Unternehmen 
a) versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in unzulässiger Weise zu beeinflussen, 
b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen 
könnte, oder 
c) fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die Vergabeentscheidung des öffentlichen 
Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, oder versucht hat, solche Informationen zu übermitteln. 
(2) § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, § 98c des Aufenthaltsgesetzes, § 19 des Mindestlohngesetzes und § 21 des Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetzes bleiben unberührt.  
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2 Besondere Referenzanforderungen 

Mindestanforderungen: 

Der Bewerber muss über mindestens drei Referenzen über die Erbringung von vergleichba-
ren Leistungen der Planung und Bauausführung (Generalunternehmerleistung) verfügen 
(Mindestanforderung). Die Vergleichbarkeit der erbrachten Leistungen setzt jeweils 
voraus, 

a) schlüsselfertige Planungs- und Bauleistung für ein vergleichbares Hochbauprojekt
(z.B.  Einrichtung für Erziehung, Kinderbetreuungs-, oder Kindertagesstätten, Bauten
aus dem Sozialbereich oder ähnliches) im Massivbau
Hinweis: Insbesondere nicht als vergleichbar angesehen werden Bürogebäude,
Werkstätten, Lagerhallen, Sporthallen oder reine Wohnbebauungsprojekte
(Hinweis: Das Gebäude muss für eine dauerhafte Nutzung (mind. 10 Jahre) vorgese-
hen sein),

Mindestens ein Referenzprojekt muss für einen öffentlichen Auftraggeber i.S.d. § 98 GWB 
gewesen sein.   

Im Falle eines Angebots einer Bietergemeinschaft ist ausreichend, dass eines der Mitglieder 
über die geforderten Referenzprojekte oder die Mitglieder in der Summe über die geforder-
ten Referenzprojekte verfügen.  

b) Fertigstellung im Zeitraum seit dem 01.01.2021.
c) Baukosten (KG 300 + 400 nach DIN 276) in Höhe von mind.  3,5 Mio. Euro, netto.
d) Übernahme der Planung zumindest ab Leistungsphase 5 „Ausführungsplanung“.
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Referenz: 

Name des Projekts: 

Auftraggeber, Projektanschrift: 

 öffentlicher Auftraggeber i.S.d. § 98 
GWB  

Name des durchführenden Unterneh-
mens (Referenznehmer): 

Leistungszeitraum  
(Anforderung: Fertigstellung im Zeit-
raum seit dem 01.01.2021)  

 Beginn: 

 Fertigstellung: 

Auftragsgegenstand: 

 schlüsselfertige Planungs- und Bauleis-
tung für ein vergleichbares Hochbaupro-
jekt (z.B.  Einrichtung für Erziehung, Kin-
derbetreungs-, oder Kindertagesstätten, 
Bauten aus dem Sozialbereich oder ähn-
liches) im Massivbau 

(Hinweis: Das Gebäude muss für eine 
dauerhafte Nutzung (mind. 10 Jahre vor-
gesehen sein.) 

Konkretes Gebäude:  

 Sonstiges: 

Baukosten (KG 300 + 400 nach DIN 
276, netto)  

Art der Leistung  

 Bauleistungen 

 Übernahme der Planung mind. ab Leis-
tungsphase 5  
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Kurze Beschreibung der erbrachten 
Leistungen: 

 Fertigstellung im Zeitraum seit dem 
01.01.2021.  

(Diese Seite kann kopiert und beliebig oft verwendet werden; bitte beachten Sie, dass 5 
Referenzen einzureichen sind, die die Mindestanforderungen erfüllen) 
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2 Umsatzangaben 

Angaben zum Netto-Umsatz mit GU-
/GÜ/-/TU/TÜ-Leistungen in den letz-
ten 3 Geschäftsjahre), getrennt nach 
Jahren. 

202_:

202_:

202_:

Mindestanforderung:  
Die Bewerber/die Mitglieder der Bewerbergemeinschaft zusammen müssen durchschnittlich in den 
letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren einen Netto-Umsatz mit GU-/GÜ-//TU/TÜ-Leistungen 
von 7  Mio., netto pro Jahr nachweisen. 
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